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§ 3  Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzung ist der Nachweis eines Bachelorabschlusses mit Prüfungsergebnis-
sen im Studiengang Biochemie oder in einem Studiengang mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt an einer in- oder ausländischen Hochschule oder ein als gleichwertig anerkannter Ab-
schluss auf dem Niveau von mindestens drei Studienjahren.  

 (2) Die Prüfungsergebnisse werden durch  

a) den Bachelorabschluss mit der Gesamtnote 2,7 oder besser oder wenn noch kein Ab-

schluss vorliegt, durch  

b) die bis zum Bewerbungstermin erbrachten Prüfungsleistungen im Studienumfang von 

mindestens 140 ECTS mit der Durchschnittsnote 3,0 oder besser       

nachgewiesen. 

§ 4  Zulassungsvoraussetzungen 

Übersteigt die Zahl der nach § 3 qualifizierten Bewerber die Gesamtzahl der zur Verfügung ste-
henden Studienplätze, erfolgt die Auswahl nach dem Grad der Qualifikation, die nach der 
Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses bzw. nach der Durchschnittsnote der bis zum Be-
werbungstermin erbrachten Prüfungsleistungen bestimmt wird.  Die Rangfolge bestimmt sich 
danach wie folgt: 

Wenn ein Bachelorabschluss vorliegt, ist die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses maß-
gebend. Wenn kein Bachelorabschluss vorliegt, wird die Durchschnittsnote aller bis zur Bewer-
bungsfrist erbrachten studiengangspezifischen Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums zu-
grunde gelegt. Bei Ranggleichheit entscheidet das Los. 

§ 5  Zulassungsverfahren 

(1)  Über die Zulassung entscheidet das Präsidium auf Vorschlag des Zulassungsausschusses.  

(2)  Der Zulassungsantrag ist zurückzuweisen, wenn 

 a)  die in §§ 2 und 3 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

      b)  der Bewerber den Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Biochemie 
           oder in Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt verloren hat oder sich in 
           einem laufenden Prüfungsverfahren in diesen Studiengängen befindet. 

(3)   Bewerber, die nach dem Grad der Qualifikation gemäß § 4 nicht zugelassen wurden, erhal-

ten von der Universität einen Ablehnungsbescheid. Der Bescheid ist zu begründen und mit 

einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

(4)   Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in 

der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Ulm unberührt. 

 

 

 

 



 

§ 6  Zulassungsausschuss 

(1)   Vom Fakultätsvorstand für Naturwissenschaften wird ein Zulassungsausschuss eingesetzt. 

Der Zulassungsausschuss besteht aus mindestens zwei Personen sowie deren Stellvertre-

tern. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre. Wiederbestellung ist möglich. 

(2)   Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der qualifizierten Ab-

schlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Anerkennung von ausländischen 

Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im 

Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle 

für ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört.  

§ 7 Inkrafttreten  

(1) Diese Satzung ist erstmals für das Zulassungsverfahren zum Wintersemester 2012/13 
anzuwenden. Sie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Universität Ulm in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Zulassungssatzung der Universität Ulm für den konsekutiven Master-

studiengang Biochemie vom 23. Februar 2011, veröffentlicht in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Universität Ulm Nr.  7 vom 02.03.2011, S. 127  – 129 , außer Kraft. 

 

 

Ulm, 24. Januar 2012  

                 gez. 

Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling  

          - Präsident - 

 

 

 

 


